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Examenswissen, systematisch und klausurtypisch 

aufbereitet

Vollstreckungsrecht in der Assessorklausur
15. Auflage 2020

Das Vollstreckungsrecht der §§ 704 ff. ZPO und das Anfechtungsrecht nach dem AnfG werden oft 

als Königsdisziplin des Zivilrechts bezeichnet. Sie sind zwar klar strukturiert, aber in sich stark 

verwoben. Zudem können sämtliche Problemstellungen des Erkenntnisverfahrens auftauchen. Ferner 

sind Inzidentprüfungen des materiellen Rechts erforderlich, oft aus Bereichen, die als kompliziert 

empfunden werden.

Dieses Skript stellt das Vollstreckungsrecht nach Themenauswahl und Umfang so dar, wie es für das 

Assessorexamen erforderlich ist. Bezüge zu den erwähnten Rechtsgebieten werden erläutert. Der 

Palandt und der Thomas/Putzo werden engmaschig zitiert und gelegentlich kritisiert. Insbesondere 

die Ausführungen zur praktischen Umsetzung enthalten Formulierungsbeispiele.

Oberstes Prinzip der Darstellungsweise ist die Verständlichkeit. Diese wird gefördert durch eine 

Aufspaltung in zwei Teile von nahezu identischem Umfang:

 Im 1. Teil werden das Vollstreckungsrecht und das AnfG rechtsbehelfsübergreifend dargestellt. 

So gelingt die zusammenhängende und strukturierte Darstellung auch solcher Regelungsbereiche, 

die mit mehreren Rechtsbehelfen verwoben sind, ohne langatmige Exkurse. Auf die jeweils ein-

schlägigen Rechtsbehelfe wird knapp hingewiesen.

 Erst im 2. Teil werden die Rechtsbehelfe – also die Klausurtypen – einzeln dargestellt, einschließ-

lich ihrer Umsetzung in der Klausurpraxis. Es finden sich Examensklassiker wie die Vollstreckungs-

erinnerung (§ 766 ZPO), die Drittschuldnerklage (aufgrund § 835 ZPO) oder die Drittwider-

spruchs- (§ 771 ZPO) und die Vollstreckungsgegenklage (§ 767 ZPO), letztgenannte auch in ihrer 

verlängerten Form nach beendeter Vollstreckung. Der Blick richtet sich aber z.B. auch auf die 

Anfechtungsklage (§ 11 AnfG), die Klauselrechtsbehelfe (insbesondere §§ 731, 768 ZPO), den 

Vollstreckungsschutz (§ 765a ZPO) die Vorzugsklage (§ 805 ZPO), die Widerspruchsklage gegen 

den Verteilungsplan (§ 878 ZPO) und die vollstreckungsrechtlichen Schadensersatzansprüche 

(insbesondere §§ 717 Abs. 2, 945 ZPO).
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A. Einleitung und Arbeitsweise 1. Teil

1. Teil: Das Herangehen an das Zwangsvollstreckungsrecht im 
Assessorexamen und das erforderliche rechtsbehelfs-
übergreifende Grundwissen 

A.  Einleitung und Arbeitsweise

1In aller Regel wird Ihnen im zweiten Staatsexamen mindestens eine Klausur ge-
stellt, deren Schwerpunkt im Vollstreckungsrecht liegt. Dieses Skript wird Ihnen
vornehmlich bei der Vorbereitung auf diese Art von Klausur wertvolle Dienste leisten. 

Daneben begegnet Ihnen am Rande auch in den übrigen zivilrechtlichen1 oder so-
gar den verwaltungsgerichtlichen (vgl. § 167 Abs. 1 VwGO)2 und strafrechtlichen3

Klausuren zivilprozessuales Vollstreckungsrecht. Das hierfür relevante Wissen haben
wir – wie es allgemein üblich ist – in den übrigen S2-Assessorskripten dargestellt.

Das Skript enthält Formulierungsbeispiele (insbesondere Tenorierungen), Hinwei-
se zu Besonderheiten des praktischen Teils sowie zusammenfassende Übersich-
ten zu jedem Klausurtyp, die Sie zur schnellen Wiederholung heranziehen können.

I. Auswahl des Inhalts nach seiner Examensrelevanz

2Dem Inhalt nach beschränkt sich das Skript auf die Problemfelder und Aufgabenstel-
lungen, die nach unserer Erfahrung und Auswertung der bisherigen Examensklausu-
ren sowie der aktuellen Rspr. mit einiger Wahrscheinlichkeit Gegenstand des zwei-
ten Staatsexamens werden können. 

In der Praxis geht es oft nach meist fruchtloser Mobiliarvollstreckung durch den Ge-
richtsvollzieher und Abnahme der Vermögensauskunft um die Pfändung von Forde-
rungen, die der Schuldner offenbart hat, vornehmlich solchen auf Arbeitslohn und
Lohnersatzleistungen. Häufig wird um die Höhe pfändungsfreier Beträge gestritten,
etwa bei der Pfändung wegen Unterhalts. Im Examen spielen diese Fragen eine ge-
ringe Rolle. Es gibt zwar Klausuren, in denen spezifisch vollstreckungsrechtliche
Probleme im Vordergrund stehen, etwa Klauselstreitigkeiten oder Streitigkeiten um
das Vorgehen des Gerichtsvollziehers. Bei vielen Klausuren liegt der Schwerpunkt
nach einem vollstreckungsrechtlichen Einstieg jedoch auf materiell-rechtlichen
Fragen. Das gilt besonders für die materiell-rechtlichen Klagen wie die Vollstreckungs-
abwehrklage, die Drittwiderspruchsklage und die sogenannte Einziehungsklage zur
Durchsetzung gepfändeter Forderungen. 

Achten Sie deshalb besonders auf die Verknüpfungen des Vollstreckungsrechts
mit dem materiellen Recht, z.B. in § 865 ZPO (Verweisung auf den Hypothekenhaf-
tungsverband für die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers in der Mobiliarvollstre-
ckung) und § 851 ZPO (Koppelung der Pfändbarkeit von Forderungen an deren ma-
teriell-rechtliche Übertragbarkeit). 

II. Ausrichtung der Darstellungsweise und -tiefe auf das Examen

3Auch die Darstellungsweise und -tiefe des Skripts sind ausschließlich auf die Vor-
bereitung zum zweiten Staatsexamen ausgerichtet. Ausgehend von den üblichen

1 Vgl. etwa AS-Skript Die zivilgerichtliche Assessorklausur (2018), Rn. 188 ff. zur Tenorierung der vorläufigen Voll-
streckbarkeit gemäß §§ 709 ff. ZPO und Rn. 357 zur wegen §§ 756, 765 ZPO gebotenen Feststellung des Annah-
meverzugs bei einer Zug-um-Zug-Verurteilung. 

2 Vgl. etwa AS-Skript Die verwaltungsgerichtliche Assessorklausur (2019), Rn. 39 zur Tenorierung der vorläufigen
Vollstreckbarkeit.

3 Vgl. etwa AS-Skript Materielles Strafrecht in der Assessorklausur (2019), Rn. 458 zur Vermögensverfügung in Form
eines zwangsvollstreckungsrechtlichen Hoheitsaktes.
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Herangehen an das Zwangsvollstreckungsrecht und Grundwissen1. Teil

Aufgabenstellungen im Examen wird Ihnen das Wissen vermittelt, das für die Lösung
dieser Aufgaben erforderlich ist, einschließlich entsprechender Formulierungsbei-
spiele. Dieses Skript erhebt weder in der Breite noch in der Tiefe seiner Darstellung
Anspruch auf Vollständigkeit. Für praktische Stationsarbeiten oder für den Berufs-
start liegt Ihnen mit diesem Skript eine Arbeitshilfe vor, die allerdings in komplizier-
teren oder – aus Examenssicht – inhaltlich abgelegenen Fällen nicht die Recherche in
den umfangreicheren Kommentaren, Rechtsprechungsdatenbanken oder auch
Lehrbüchern ersetzt. Andererseits legt das Skript Ihnen gelegentlich nahe, in der
Klausursituation zu gewissen Punkten etwas auszuführen, was in der Praxis jedoch
oft kürzer gefasst oder sogar weggelassen wird. 

Sie sind für Ihre Klausuren gut aufgestellt, wenn Sie den Inhalt dieses Skripts kennen
und anwenden können sowie mit der aktuellen Rspr.4 vertraut sind.

Streitigkeiten werden nur erwähnt oder gar dargestellt, wenn dies auch in einer
Klausur erwartet werden würde. Das ist bei den zwangsvollstreckungsrechtlichen
Problematiken eher selten der Fall. Sie dürfen z.B. davon ausgehen, dass die Verstri-
ckung als (nur) relatives Veräußerungsverbot nach den §§ 136, 135 Abs. 2, 936 ZPO
überwunden werden kann,5 auch wenn das nicht ganz unstreitig ist.6 Machen Sie
sich aber bewusst, dass der Verzicht auf Streitigkeiten Sie nicht von der Pflicht zur ar-
gumentativen Begründung entbindet – das gilt für sämtliche Prüfungsleistungen
zum 2. Examen aus allen Rechtsgebieten. Alles, was nicht im Gesetz steht, müssen Sie
in angemessener Länge und angemessener Tiefe begründen. Der Verweis auf den
Kommentar ist dabei keine zulässige Begründung, zumal der Palandt in aller Regel
nur Ergebnisse, aber keine Begründungen enthält. Es sind Sachargumente gefragt.
Der Thomas/Putzo ist hier mitunter auskunftsfreudiger.7

Ein ganz wichtiger Schlüssel zur Klausurlösung ist die Abgrenzung der Rechtsbe-
helfe (aus denen sich die Klausurtypen ergeben). Je öfter Sie sich mit den Rechtsbe-
helfen aus möglichst vielen Perspektiven beschäftigen, umso eher werden Sie diese
verinnerlichen. Daher stellt dieses Skript im 1. Teil spezielle rechtsbehelfsübergrei-
fende Punkte (zwar) rechtsbehelfsunabhängig, (aber) mit engmaschigen Verweisen
auf die im Klausurfall einschlägigen Rechtsbehelfe dar. Nur so kann das erforderliche
vernetzte Verständnis erworben werden. Die übrigen Punkte werden zusammen
mit dem Aufbau und der praktischen Darstellung der einzelnen Rechtsbehelfe im
2. Teil vermittelt, weil sie typischerweise beim jeweiligen Rechtsbehelf auftauchen.
Der Umgang mit den Rechtsbehelfen aus anwaltlicher Sicht wird Ihnen im AS-Skript
Die zivilrechtliche Anwaltsklausur8 vermittelt.

III. Geringer Umfang, aber hohe Komplexität

4 Der Grund, dem Zwangsvollstreckungsrecht unsererseits ein eigenes Skript – und
seitens der Prüfungsämter eine eigene Klausurkategorie – zu widmen, ist nicht der
Umfang der Regelungen. Mit ca. 200 Paragraphen in der ZPO und einigen wenigen
wirklich relevanten Normen in anderen Gesetzen ist dieser recht moderat. Den ent-
scheidenden Ausschlag gibt vielmehr die Komplexität und Vielschichtigkeit der

4 Die für das zweite Examen besonders relevanten Entscheidungen finden Sie – dargestellt als gerichtliche Entschei-
dung, anwaltlichen Schriftsatz usw. – in der RechtsprechungsÜbersicht 2 (RÜ2) von Alpmann Schmidt. Die für
beide Examina besonders relevanten Entscheidungen, insbesondere zum materiellen Recht, finden Sie in gutacht-
licher Darstellung in der RechtsprechungsÜbersicht (RÜ) von Alpmann Schmidt.

5 Thomas/Putzo/Seiler 41. Aufl. 2020, § 803 Rn. 7; Palandt/Ellenberger, 79. Aufl. 2020, §§ 135, 136 Rn. 4.

6 Vgl. Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 11. Aufl., Rn. 370 Fn. 14, welcher nach Aufzählung vieler namhafter
Vertreter der h.M. auf die a.M. eines Autors aus einem Aufsatz aus dem Jahr 1955 verweist. 

7 Vgl. z.B. die Streitigkeit um die Rechtsnatur des Pfändungspfandrechts bei Thomas/Putzo/Seiler § 804 Rn. 2.

8 AS-Skript Die zivilrechtliche Anwaltsklausur (2020), Rn. 285 ff.
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A. Einleitung und Arbeitsweise 1. Teil

Materie. Es gibt weder für das von Ihnen angestrebte Erlernen noch für die uns oblie-
gende Darstellung des Zwangsvollstreckungsrechts einen Königsweg.

Wegen der Komplexität werden Sie manches mehrfach lesen und zu bestimmten
Stellen springen müssen. Hierbei helfen Ihnen die internen Verweise zu den ein-
schlägigen Randnummern nach oben und nach unten. Ferner werden Sie auch mer-
ken, dass es an mehreren Punkten auf vertiefte Kenntnisse des materiellen Rechts
und des übrigen Prozessrechts ankommt, die Sie vielleicht zunächst auffrischen
müssen. Zusammen mit dem engmaschigen Nachlesen der zitierten Normen und
Kommentarstellen – dazu sogleich – werden Sie für die Lektüre dieses Skripts deut-
lich länger brauchen als für ein belletristisches Werk. Für eine sorgsame Examensvor-
bereitung ist dieser Aufwand aber erforderlich.

IV. Übung des Umgangs mit dem Gesetz und den Kommentaren

5Sie müssen Ihre Examensklausuren mithilfe des Gesetzes, wie es in den zugelasse-
nen Sammlungen (insbesondere dem Schönfelder) abgedruckt ist, und jedenfalls der
zum zweiten Staatsexamen in allen Bundesländern zugelassenen Kommentare von
Palandt9 und Thomas/Putzo10 lösen. Das Skript verweist daher primär auf eben diese,
Ihnen in den Klausuren zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. 

Auf andere Lit. und einzelne Urteile wird nur verwiesen, wenn dies zur Vervollstän-
digung oder Richtigstellung angezeigt ist, insbesondere bei klausurklassischen Kon-
stellationen, zu denen in der Regel vertiefte Kenntnisse erwartet werden, oder wenn
die Kommentare ein Problem nicht oder entgegen der Rspr. darstellen.

Es ist entscheidend, dass Sie Ihre Klausurlösung zugleich sorgsam und zügig entwi-
ckeln. Das gelingt nur, wenn Sie den Umgang mit den Hilfsmitteln intensiv und
über einen längeren Zeitraum üben. Schlagen Sie daher bereits bei der erstmali-
gen Lektüre dieses Skripts jede Norm im Schönfelder(-Ergänzungsband [!])11 nach.
Sie werden merken, dass sich so manche wichtige oder zumindest hilfreiche Norm
nicht in der ZPO, sondern in den übrigen Gesetzen, die im Schönfelder ab der Ord-
nungsziffer 95 abgedruckt sind, findet. Es wird darauf verzichtet, zum Lesen beson-
ders wichtiger Normen oder Fundstellen gesondert aufzufordern. Von einem fast fer-
tigen Volljuristen12 wird erwartet, dass er die gesetzliche Grundlage eines Fachtex-
tes entweder kennt oder aber sich unbekannte Normen unaufgefordert während der
Lektüre erarbeitet. Schlagen Sie ferner jede zitierte Kommentarstelle nach, denn Sie
müssen lernen, mit den Kommentaren ebenso selbstverständlich umzugehen, wie
Sie es bereits – hoffentlich – mit den Gesetzen tun. Falls Sie diesen Aufwand scheuen,
dann achten Sie bei jedem Verweis auf einen Kommentar zumindest darauf, ob Sie
bei Bedarf an der entsprechenden Stelle nachgeschlagen hätten. Manche Inhalte
sind in den Kommentaren gut versteckt.13 Manche Informationen finden sich nicht
einmal in dem Kommentar, in dem man sie zunächst vermuten würde.14

9 Palandt, BGB, 79. Aufl. 2020.

10 Thomas/Putzo, ZPO, 41. Aufl. 2020.

11 Die Normrecherche im Internet ist zwar oft bequemer und erspart den Kauf der Gesetzessammlungen. Bedenken
Sie aber, dass Sie so den handwerklich-motorischen Umgang mit den gedruckten Texten nicht lernen.

12 Zulasten der gleichberechtigten Benennung sämtlicher geschlechtlicher Identitäten, aber zugunsten der besse-
ren Lesbarkeit werden im Folgenden natürliche Personen im Singular in der männlichen Form und im Plural in der
generischen Form (oft: dem generischen Maskulinum) benannt. Gemeint sind aber natürlich stets sämtliche Per-
sonen.

13 Siehe allgemein zum Umgang mit den Kommentaren und zu „versteckten Fundstellen“ AS-Skript Die zivilgericht-
liche Assessorklausur (2018), Rn. 57 ff., sowie Bohnen JA 2013, 450 (zusammengefasst von Lüdde RÜ 2013, 471).

14 Vgl. etwa die umfangreiche Auflistung der einschlägigen zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe und
Normen bei Palandt/Herrler § 929 Rn. 51 ff., § 930 Rn. 29 ff. u. 34 ff. und § 1120 Rn. 3 f. u. 5 ff. 
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Herangehen an das Zwangsvollstreckungsrecht und Grundwissen1. Teil

Achten Sie während der Lektüre dieses Skripts und auch während der sonstigen Be-
fassung mit dem Vollstreckungsrecht darauf, welches Wissen Sie auswendig parat
haben müssen und von welchem Wissen Sie nur wissen müssen, wo es steht. Sie
werden merken, dass sowohl die Kommentare als auch das Gesetz Ihr Gedächtnis er-
heblich entlasten; letzteres nicht nur mit dem amtlichen Wortlaut, sondern auch mit
den teils nichtamtlichen Überschriften, Inhaltsübersichten und Fußnoten.15 Im Tho-
mas/Putzo sind die Tenorierungen zur besseren Auffindbarkeit sogar unterstrichen –
einfacher geht es kaum. 

Schreiben Sie zudem möglichst viele Übungsklausuren16 um die Anwendung Ihres
Wissens zu trainieren.

V. Erforderliche Vorkenntnisse

6 Zur bestmöglichen Durchdringung dieses Skripts benötigen Sie gewisse Vorkennt-
nisse, die Sie idealerweise schon erworben haben oder sich aber vor der Lektüre an-
eignen sollten. 

Das Vollstreckungsrecht regelt das „Recht durchsetzen“ als letzte der drei Stufen
der zivilrechtlichen Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips. Es erschließt sich
erst, wenn man mit dem materiellen Recht (dem „Recht haben“ als erste Stufe) und
dem Erkenntnisverfahren der ZPO (dem „Recht bekommen“ als zweite Stufe) ver-
traut ist. 

Es versteht sich daher von selbst, dass Sie über das übliche Wissen im materiellen
Recht verfügen. Streitigkeiten haben hierbei einen geringeren Stellenwert als im ers-
ten Examen, dafür kommen aber praktische Probleme und Verknüpfungen mit dem
Prozessrecht hinzu. Greifen Sie daher auf Literatur zurück, die – auch was den Umfang
angeht – auf das Referendariat ausgerichtet ist.17 Besonders klausurrelevante Ver-
knüpfungen hat das Vollstreckungsrecht mit dem Sachenrecht (insbesondere dem
Sicherungseigentum und dem Anwartschaftsrecht, dem Haftungsverband der Hypo-
thek und dem Grundschuldrecht), mit der Abtretung und mit der Aufrechnung.

Das übliche Wissen zum Erkenntnisverfahren und zum allgemeinen Umgang mit
einer zivilrechtlichen Assessorklausur muss ebenfalls vorhanden sein.18 Soweit
das Vollstreckungsrecht nur inzident, insbesondere im Rahmen der Begründetheit ei-
ner Leistungsklage relevant wird,19 liefert ohnehin das Erkenntnisverfahren die pro-
zessuale Einkleidung. Aber auch für die speziellen Rechtsbehelfe des Zwangsvollstre-
ckungsrechts20 gelten grundsätzlich die ersten sieben Bücher der ZPO, soweit sich
nicht aus dem Gesetz oder dem Zusammenhang etwas anderes ergibt. 

So sind beispielsweise gegen ein Urteil auf eine Drittwiderspruchsklage (§ 771 ZPO) die Rechtsmit-
tel der Berufung (§ 511 ZPO) und der Revision (§ 542 ZPO) statthaft. Ferner beurteilt sich die Zuläs-
sigkeit der Änderung einer Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) nach den §§ 263, 264, 267 ZPO.
Die Gerichtsstände des achten Buchs der ZPO sind hingegen gemäß § 802 ZPO ausschließlich. Die

15 Amtliche Überschriften gehören zum Gesetz und haben daher für die Auslegung nach Wortlaut und Systematik
die gleiche Bedeutung wie der Fließtext der einzelnen Normen. Nichtamtliche Überschriften werden nachträglich
von der Redaktion einer Gesetzessammlung ergänzt und haben daher keine Relevanz für die Auslegung; sie ste-
hen im Schönfelder in eckigen Klammern, vgl. auch den Hinweis auf der Rückseite des Titelblatts des Schönfelders. 

16 Sie sollten spätestens ein knappes Jahr vor Ihrem Klausurtermin, d.h. in der Regel mit Beginn der Anwaltsstation,
mit dem regelmäßigen Schreiben von Klausuren beginnen. Nutzen Sie die lokalen Angebote, insbesondere die
Klausurwochen in den Arbeitsgemeinschaften. Daneben empfehlen wir den K2-Fernklausurenkurs von Alpmann
Schmidt bzw. für Referendare in Bayern den Klausurenkurs „Die Bayerischen 11“ von Alpmann Schmidt.

17 Z.B. das AS-Skript Materielles Zivilrecht in der Assessorklausur (2018).

18 Hierzu AS-Skript Die zivilgerichtliche Assessorklausur (2018).

19 Zu den examensrelevanten Konstellationen näher der 2. Abschnitt im 2. Teil.

20 Zu den examensrelevanten Konstellationen näher der 1. Abschnitt im 2. Teil.
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B. Überblick über die Klausurtypen 1. Teil

§§ 12 ff. ZPO und § 1 ZPO i.V.m. dem GVG sind also nur anwendbar, soweit sich im achten Buch keine
speziellere Regelung findet.21

Um für den 2. Teil dieses Skripts vorbereitet zu sein, benötigen Sie auch Vorkennt-
nisse im Vollstreckungsrecht selbst sowie im Anfechtungsrecht nach dem AnfG.22

Sie werden Ihnen im 1. Teil vermittelt. Ohne diese wird es Ihnen schwerfallen, den
2. Teil dieses Skripts – also die nach Rechtsbehelfen geordneten Klausurtypen – zu
durchdringen und Ihr Wissen hinreichend eng zu vernetzen. 

VI. Aufbau des Skripts
7Mithilfe des (unter C.) folgenden Abrisses können Sie kontrollieren, ob Sie im Voll-

streckungsrecht ausreichend gewappnet sind und sich außerdem mit wesentlichen
Vernetzungen des formellen Vollstreckungsrechts mit den klausurtypischen Rechts-
behelfen vertraut machen. Das AnfG ist hingegen auch denjenigen Referendaren,
die sich sorgsam auf das erste Examen vorbereitet haben, in der Regel nicht bekannt.
Die examensrelevanten Inhalte dieses auf der Grenze zwischen materiellem und pro-
zessualem Recht stehenden Gesetzes folgen im Anschluss (unter D.). Der erste Teil en-
det mit einem tabellarischen Überblick über die Rechtsbehelfe (unter E.).

Zunächst aber erhalten Sie (unter B.) einen Überblick über die Klausurtypen, nach
denen sich auch die Gliederung des 2. Teils dieses Skripts bestimmt. Überlegen Sie zu
Übungszwecken bei jedem Regelungsbereich und bei jedem Problem, die Ihnen be-
gegnen, an welcher Stelle in welchem Klausurtyp diese auftauchen können. Seien Sie
hierbei ruhig kreativ – die Prüfungsämter sind es auch. Oft kommen mehrere Klausur-
typen in Betracht – das macht das Zwangsvollstreckungsrecht für den Prüfer ja gera-
de so reizvoll. 

B. Überblick über die Klausurtypen
8Auch in Zwangsvollstreckungsklausuren wird von Ihnen verlangt, entweder die Ent-

scheidung eines Gerichts zu entwerfen oder aus Sicht eines Rechtsanwalts – ggf.
nach vorheriger Begutachtung – einen Praxisentwurf (in der Regel einen Schriftsatz)
zu erstellen. Aus anwaltlicher Sicht muss hierbei regelmäßig (neben dem Verhalten
der Gegenseite) die Entscheidung eines Gerichts vorhergesagt werden. Es lässt
sich daher – mit gewissen Einschränkungen für Kautelarklausuren – feststellen: 

Auch in Zwangsvollstreckungsklausuren geht es um die Zulässigkeit und Begrün-
detheit einer Klage oder eines sonstigen Rechtsbehelfs. 

Sie wissen, dass sich zu Beginn der Zulässigkeit (nach der gedanklichen Bejahung der
deutschen Gerichtsbarkeit und der Eröffnung des ordentlichen Rechtswegs) die Fra-
ge stellen kann, welcher Rechtsbehelf dem Begehren des Rechtsbehelfsführers ent-
spricht und daher statthaft ist. Sie werden für diese Problematik besonders im Ver-
waltungsprozessrecht sensibilisiert sein. In der „normalen“ Zivilklausur haben Sie
hingegen meistens eine Leistungsklage, gelegentlich eine Feststellungsklage und
nur in ganz exotischen Fällen eine Gestaltungsklage; größere Probleme zur Statthaf-
tigkeit stellen sich in diesen Zivilklausuren in der Regel nicht. 

Die Zwangsvollstreckungsklausur ähnelt insofern jedoch wesentlich stärker der
verwaltungsgerichtlichen Klausur. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Rechtsbe-
helfen, deren Prüfungsprogramme für die weitere Zulässigkeit und Begründetheit
sich zum Teil stark unterscheiden. Sie stellen also bereits zu Beginn Ihrer Klausur eine
entscheidende Weiche.

21 Vgl. Thomas/Putzo/Seiler § 802 Rn. 2.

22 Ordnungsziffer 111 im Schönfelder.
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Beispiel: Der Vollstreckungsgläubiger pfändet beim Vollstreckungsschuldner eine Kommode. Die-
se steht nicht im Eigentum des Vollstreckungsschuldners, denn er hat sie zuvor an den Dritten über-
eignet. Die Übereignung geschah vorgeblich zur Sicherung einer Forderung des Dritten gegen den
Vollstreckungsschuldner. In Wahrheit nahm der Vollstreckungsschuldner sie aber vor, um dem Voll-
streckungsgläubiger die Vollstreckung in die Kommode zu erschweren. Das wusste der Dritte auch.

Der Dritte erhebt Drittwiderspruchsklage gegen den Vollstreckungsgläubiger, gestützt auf sein
Eigentum. 

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist nach der Rspr. auch das Sicherungseigentum ein Interven-
tionsrecht und kein nur zur vorrangigen Befriedigung i.S.d. § 805 ZPO führendes Verwertungsrecht. 

Die Klage ist aber unbegründet. 

n Zwar ist der Dritte (Sicherungs-)Eigentümer der Kommode – das wäre er selbst dann, wenn
der Vollstreckungsgläubiger schon angefochten hätte, denn die Anfechtung ändert wie oben
ausgeführt die materielle Rechtslage nicht, vgl. § 11 Abs. 1 S. 1 AnfG.

n Aber der Vollstreckungsgläubiger kann dem Dritten die Einrede der Anfechtbarkeit aus § 9
AnfG entgegenhalten.463 Insbesondere liegt der Anfechtungsgrund des § 3 Abs. 1 AnfG vor.

Der Vollstreckungsgläubiger kann also dank seiner Einrede weiter in den Gegenstand
vollstrecken bzw. im Fall einer verlängerten Drittwiderspruchsklage den erzielten Er-
lös behalten. Letztlich handelt es sich bei § 9 AnfG um eine kodifizierte Fallgruppe
des dolo agit-Einwands aus § 242 BGB. Der Dritte soll nicht aufgrund einer ihm
zwar zustehenden Rechtsstellung etwas verlangen dürfen, was er aufgrund einer An-
fechtungsklage sogleich wieder hergeben müsste.

161 Da abgesehen vom Titel alle sonstigen Voraussetzungen eines Anfechtungsrechts
vorliegen müssen, steht die Einrede aus § 9 AnfG nur dem (vermeintlichen) Anfech-
tungsberechtigten gegen den (vermeintlichen) Anfechtungsgegner zu. Die Ein-
rede besteht hingegen insbesondere nicht bei einem Rechtsstreit des Vollstre-
ckungsgläubigers mit dem Drittschuldner.464 

Beispiel: Im obigen Fall pfändet der Vollstreckungsgläubiger nicht eine Kommode, sondern eine
vermeintlich noch dem Vollstreckungsschuldner zustehende Forderung gegen dessen – nicht mit
dem Dritten identischen, auf der vorherigen Skizze nicht eingezeichneten – Drittschuldner. Der

463 Thomas/Putzo/Seiler § 771 Rn. 14 a.

Vollstreckungs-
gläubiger und

Anfechtungsberechtigter

Vollstreckungs-
schuldner

Dritter und
Anfechtungsgegner

anfechtbare
Sicherungs-

übereignung,
§§ 929 S. 1,

930 BGB

zu vollstreckender wirksam
titulierter Zahlungsanspruch

Drittwiderspruchsklage, § 771 Abs. 1 ZPO

Pfändung der Kommode,
§ 808 Abs. 2 ZPO

Besitz an der
Kommode 

mit Pfandsiegel

Sicherungs -
eigentum an der

Kommode

Mittelbarer Besitz
an der Kommode

Sicherungs-
abrede

gesicherte
Forderung

464 MünchKomm/Kirchhof § 9 AnfG Rn. 8.
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D. Grundwissen zum Anfechtungsrecht nach dem AnfG 1. Teil

zahlen. Ein Grundstück im Wert von 300.000 € müsste er hingegen auch nach BGB herausgeben
und würde dafür den gezahlten Kaufpreis (100.000 €) zurückerhalten.

Die genannten Pflichten des Empfängers der Leistung beziehen sich auf die An-
fechtungsklage. Bei einem Angriff des Vollstreckungsgläubigers mit einer Dritt-
widerspruchsklage hat dieser ein Interventionsrecht in entsprechender Höhe. Bei
einer Verteidigung des Vollstreckungsgläubigers insbesondere gegen eine
Drittwiderspruchsklage des Leistungsempfängers hat der Vollstreckungsgläubiger
die Einrede aus § 9 AnfG in entsprechender Höhe.

7. Anfechtungsfrist, §§ 7 u. 8 AnfG
183Die Dauer der Anfechtungsfrist ergibt sich aus den einzelnen Anfechtungsgründen.

Fristbeginn und -ende sind in den §§ 7 u. 8 AnfG geregelt.

a) Beginn
184Die Frist beginnt mit Vornahme der Rechtshandlung. Dabei ist gemäß § 8 Abs. 1

AnfG grundsätzlich auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem ihre rechtlichen Wirkun-
gen eintreten. Allerdings sind insbesondere folgende Ausnahmen zu beachten:

n Soweit die Rechtshandlung erst durch eine Grundbucheintragung wirksam wird,
beginnt die Frist gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 AnfG bereits mit Stellung des Eintragungs-
antrags durch den Anfechtungsgegner, sobald die Einigung bindend ist und
auch die übrigen Voraussetzungen der Rechtshandlung vorliegen.

Die Norm soll wie § 878 und § 892 Abs. 2 BGB verhindern, dass Verzögerungen,
die alleine durch das Grundbuchamt bei der Bearbeitung des Antrags verursacht
werden, die materielle Rechtslage beeinflussen.

n Eine Vormerkung verlegt gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 AnfG den Fristbeginn nach vorne.

Die Norm überträgt den umfassenden Schutz der Vormerkung ins Anfechtungs-
recht. Die Sicherungswirkung der Vormerkung gemäß § 883 Abs. 2 BGB beginnt
übrigens ebenfalls bereits unter den Voraussetzungen des entsprechend anzu-
wendenden § 878 BGB.513

n Sollte die Rechtshandlung eine Aufrechnung sein, so beginnt die Frist bereits mit
dem Entstehen der Aufrechnungslage i.S.d. § 387 BGB. Auf den Zeitpunkt der Auf-
rechnungserklärung (i.S.d. § 388 BGB) kommt es nicht an.514

Es wird also die von § 389 BGB angeordnete Rückwirkung der Aufrechnung ins
Anfechtungsrecht übertragen. Mit der gleichen Argumentation wird man auch
bei einer Anfechtung nach §§ 119 ff. BGB – die auch eine Rechtshandlung i.S.d.
§ 1 AnfG darstellt – auf den Zeitpunkt des Entstehens des Anfechtungsgrunds
abstellen können, um die von § 142 Abs. 1 BGB angeordnete Rückwirkung ins
Anfechtungsrecht nach dem AnfG zu übertragen.

Bedingungen und Befristungen beeinflussen den Fristbeginn hingegen gemäß § 8
Abs. 3 AnfG nicht.

b) Dauer
185Je nach Anfechtungsgrund unterscheidet sich die Dauer der Anfechtungsfristen:

n 10 Jahre bei der Anfechtung nach § 3 Abs. 1 AnfG,

513 Palandt/Herrler § 883 Rn. 19, § 885 Rn. 11.

514 MünchKomm/Kirchhof § 1 AnfG Rn. 13, § 8 Rn. 16.

VollstreckungsR.fm  Seite 99  Donnerstag, 6. August 2020  4:02 16



100

Herangehen an das Zwangsvollstreckungsrecht und Grundwissen1. Teil

n 4 Jahre bei der Anfechtung nach § 3 Abs. 2 AnfG (auch dann, wenn zusätzlich § 3
Abs. 3 AnfG greift),

n 2 Jahre bei der Anfechtung nach § 3 Abs. 4 AnfG und

n 4 Jahre bei der Anfechtung nach § 4 AnfG.

c) Ende bzw. Voraussetzungen der Einhaltung der Frist

186 Gemäß § 7 Abs. 1 AnfG ist für die Einhaltung der Fristen auf ihre gerichtliche Gel-
tendmachung abzustellen, d.h. in der Regel auf die Erhebung der (Wider-)Klage des
Anfechtungsberechtigten bzw. auf die gerichtliche Geltendmachung seiner Einrede
aus § 9 AnfG. Auf die Erhebung der Klage bzw. Widerklage findet auch insofern § 167 
ZPO Anwendung, sodass letztlich die Anhängigkeit maßgeblich ist.515 Die Fristbe-
rechnung richtet sich nach h.M. nach den §§ 187 ff. BGB.516 

Der anderen Ansicht, die § 139 InsO heranzieht, sollten Sie klausurtaktisch nicht
folgen, da Sie die §§ 187 ff. BGB besser kennen dürften und diese zudem im Palandt
kommentiert sind.

Unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 AnfG kann die Frist bereits durch den Zu-
gang einer Mitteilung des Anfechtungsberechtigten beim Anfechtungsgegner ge-
wahrt werden.

Hieran müssen Sie in einer Anwaltsklausur denken, wenn die Zeit drängt.

§ 18 Abs. 2 AnfG regelt das Fristende nach Beendigung des Insolvenzverfahrens.

8. Weitere klausurrelevante Voraussetzungen

187 Es existieren viele weitere, zumeist durch die Rspr. entwickelte und daher ungeschrie-
bene Aspekte, die in einzelnen Anfechtungssituationen relevant werden können. Ei-
nige wenige sollen (zum Teil nochmals) erwähnt werden, weil sie sich besonders gut
für den Einstieg in eine Inzidentprüfung eignen. 

Inzidentprüfungen sind in Klausuren zugleich große Punktebringer aber auch
Fehlerquellen. Für den Prüfer sind sie besonders reizvoll, weil er durch sie unter-
schiedlichste Lebenssachverhalte und rechtliche Problemstellungen, die er veröf-
fentlichten Urteilen, der eigenen Erfahrung oder auch der Ausbildungsliteratur ent-
nimmt, ineinanderschieben kann. Wenn Sie eine Inzidentprüfung nicht erkennen,
dann schneiden Sie sich zum einen diese Prüfung an sich ab und zum anderen ge-
ben Sie zu erkennen, dass Ihnen der Blick fürs große Ganze fehlt.

Das Anfechtungsrecht setzt ferner voraus,517

n dass der Titel i.S.d. § 2 AnfG wirksam (nicht zwingend auch rechtmäßig) ist, 

n dass der Vollstreckungsgläubiger den Titel nicht erschlichen oder im kollusiven
Zusammenwirken mit dem Vollstreckungsschuldner erlangt hat, denn sonst
steht seiner Anfechtung der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung aus
§ 242 BGB entgegen.

Hier können Sie u.a. auf Ihr Wissen zur Klage nach § 826 BGB gegen eine sitten-
widrige Vollstreckung zurückgreifen.518

515 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Haertlein § 7 AnfG Rn. 5.

516 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Haertlein § 7 AnfG Rn. 13.

517 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Haertlein § 2 AnfG Rn. 27 f.

518 Näher zu dieser Klage unten Rn. 407 f.
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n und dass der Vollstreckungsschuldner dem Vollstreckungsgläubiger keine
Einwendungen und kein Gestaltungsrecht gegen die titulierte Forderung
entgegensetzen kann, denn der Vollstreckungsgläubiger soll auf das Vermögen
des Anfechtungsgegners nicht stärker zugreifen können, als er es auf das Vermö-
gen des Vollstreckungsschuldners könnte. Dabei müssen Sie allerdings unbedingt
beachten, dass die Präklusion nach § 767 Abs. 2 ZPO (unter Beachtung der
§§ 796 Abs. 2, 797 Abs. 4 ZPO) auch gegen den Anfechtungsgegner wirkt, denn
die präkludierten Einwendungen und Gestaltungsrechte stünden ja auch dem
Vollstreckungsschuldner nicht zu. Hat der Vollstreckungsschuldner eine Zug-um-
Zug-Einrede (insbesondere aus §§ 273, 320, 1000 BGB), so kann der Vollstre-
ckungsgläubiger die Rechtsfolgen der Anfechtung auch nur Zug-um-Zug gegen
seine Leistung an den Vollstreckungsschuldner geltend machen.519

188Unbeachtlich ist hingegen

n gemäß § 10 AnfG, ob die angefochtene Rechtshandlung aufgrund eines Titels des
Anfechtungsgegners gegen den Vollstreckungsschuldner vorgenommen
oder sogar erzwungen wurde, denn dieser Titel legalisiert die Rechtshandlung
nicht im Verhältnis zum Vollstreckungsgläubiger, und

n ob Gegenansprüche des Anfechtungsgegners gegen den Vollstreckungs-
gläubiger bestehen (etwa aus § 11 Abs. 1 S. 1 AnfG i.V.m. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 3,
292 Abs. 2 Var. 2, 994/996 BGB), denn wegen dieser muss sich der Anfechtungs-
gegner gemäß § 12 AnfG an den Vollstreckungsschuldner halten.

E. Rechtsbehelfe
189Die Bestimmung des statthaften Rechtsbehelfs bzw. der statthaften Rechtsbehelfe ist

– wie eingangs dargetan – entscheidend für das Gelingen Ihrer Klausur. 

Der 1. Teil des Skript schließt mit tabellarischen Übersichten520 dazu.

I. Rechtsbehelfe bei verfahrensrechtlichen Mängeln eines 
Vollstreckungsakts

190Mit den folgenden Rechtsbehelfen können Vollstreckungsakte angefochten werden,
die aus verfahrensrechtlichen Gründen (zumindest) rechtswidrig sind, um ihre
Wirksamkeit zu beseitigen. Auch nichtige und daher ipso iure wirkungslose Vollstre-
ckungsakte können angefochten werden, um ihren „bösen Schein“ zu beseitigen.521

Die größte Klausurrelevanz hat mit Abstand die Erinnerung nach § 766 ZPO. Die so-
fortige Beschwerde muss vor allem bekannt sein, um sie von der Erinnerung im Rah-
men der Statthaftigkeit abzugrenzen, insofern kommt es auf die Unterscheidung
zwischen Maßnahmen und Entscheidungen an. Die Grundbuchbeschwerde wird der
Vollständigkeit halber erwähnt, sie ist (aus vollstreckungsrechtlicher Sicht) nur bei
der Eintragung einer Zwangshypothek relevant, weil nur bei dieser das Grundbuch-
amt das zuständige Vollstreckungsorgan ist.522 Der Vollstreckungsschutz nach
§ 765 a ZPO ergänzt § 766 ZPO und wird daher der Vollständigkeit halber erwähnt.

519 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Haertlein § 2 AnfG Rn. 15.

520 Aufbauend auf Lackmann, S. 297 ff.

521 Siehe zur Rechtmäßigkeit und Nichtigkeit oben Rn. 53 ff.

522 Einen Beispielsfall hierzu liefert OLG München RÜ2 2016, 221.
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II. Rechtsbehelfe bei materiell-rechtlichen Mängeln eines 
Vollstreckungsakts

191 Verstößt hingegen der titulierte Inhalt gegen materielles Recht, so sind die folgen-
den Rechtsbehelfe einschlägig. Zu beachten ist, dass bis zur Beendung der
Zwangsvollstreckung nur die speziellen Rechtsbehelfe der ZPO einschlägig sind.
Eine normale Leistungsklage, gestützt auf eine Anspruchsgrundlage aus dem ma-
teriellen Recht, ist gesperrt, sie wird erst nach Beendung der Zwangsvollstreckung
statthaft. Eine Ausnahme bildet die Klage nach § 826 BGB, die wegen ihrer strengen

Art Vollstreckungs-
erinnerung

Sofortige 
Beschwerde

Grundbuch-
beschwerde

Vollstreckungs-
schutz

Vorschrift § 766 ZPO §§ 793, 567 ff. 
ZPO

§ 71 I GBO § 765 a ZPO

Anwendungs-
bereich

Anfechtung von 
Maßnahmen ei-
nes Vollstre-
ckungsorgans 
außer Grund-
buchamt (§ 766 I 
ZPO);

Erzwingung von 
Maßnahmen des 
Gerichtsvollzie-
hers 
(§ 766 II Var. 1 
ZPO);

Anfechtung des 
Kostenansatzes 
des Gerichtsvoll-
ziehers (§ 766 II 
Var. 2 ZPO)

Anfechtung einer 
Entscheidung in 
Form eines Be-
schlusses des 
Vollstreckungs- 
(AG, § 764 ZPO) 
oder Prozessge-
richts des ersten 
Rechtszugs (AG 
oder LG)

Eintragung einer 
Zwangshypothek 
durch das Grund-
buchamt

Abwendung/Ent-
schärfung von 
Härtefällen

Art der 
Einwendungen

Verletzung von Vorschriften des Vollstreckungsverfahrens
sittenwidrige 
Härte

Abhilfemöglich-
keiten des ers-
tentscheiden-
den Vollstre-
ckungsorgans

ja, § 572 I 1 ZPO 
analog

ja, § 572 I 1 ZPO ja, § 75 GBO § 765 a Abs. 2 ZPO

Zuständiges Ge-
richt und Ent-
scheidungsform 
in 1. Instanz

Beschluss des AG 
als Vollstre-
ckungsgericht, 
§ 764 ZPO
(Richter)

Beschluss des LG 
auf Entscheidung 
des AG (§ 72 I 1 
GVG) bzw. des 
OLG auf Entschei-
dung des LG 
(§ 119 I Nr. 2 GVG)

Beschluss des 
OLG, § 72 GBO

Beschluss des AG 
als Vollstre-
ckungsgericht, 
§ 764 ZPO
(Rechtspfleger)

Rechtsbehelfe 
gegen die Ent-
scheidung der 
1. Instanz

Sofortige Be-
schwerde, § 793 
ZPO

Rechtsbeschwer-
de (§ 574 ZPO), 
falls zugelassen

Rechtsbeschwer-
de (§ 78 GBO), 
falls zugelassen

sofortige Be-
schwerde, § 793 
ZPO, § 11 Abs. 1 
RPflG

Wesentlicher 
Tenor

„Die Zwangsvoll-
streckung wird für 
unzulässig er-
klärt.“ Oder: „Die 
Maßnahme wird 
aufgehoben/an-
geordnet.“

Wie in 1. Instanz 
und: „Der ange-
fochtene Be-
schluss wird auf-
gehoben.“

„Das Grund-
buchamt wird zur 
Eintragung eines 
Widerspruchs an-
gewiesen.“

„Die Zwangsvoll-
streckung wird für 
unzulässig er-
klärt.“ Oder: „Die 
Maßnahme wird 
aufgehoben/an-
geordnet/unter-
sagt.“
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Die einzelnen Rechtsbehelfe und ihre Darstellung im praktischen Teil der Klausur2. Teil

Vollstreckungsabwehrklage, § 767 ZPO

1. Zulässigkeit 

n Statthaftigkeit

n Vollstreckungsschuldner gegen Vollstreckungsgläubiger 

n materiell-rechtlichen Einwendungen und Einreden

n gegen den titulierten Anspruch (nicht: gegen den Titel selbst)

n teilweise Verknüpfung mit, teilweise Ausschluss anderer Rechtsbehelfe

n Prozessführungsbefugnis: keine isolierte Vollstreckungsstandschaft

n Zuständigkeit

n bei Urteilen Prozessgericht des ersten Rechtszugs, §§ 767 Abs. 1, 802 ZPO

n Sonderregelungen in § 796 Abs. 3; § 797 Abs. 5; § 800 Abs. 3 ZPO

n Austausch von Einwendungen laut (älterer) Rspr. als Fall der §§ 263 ff. ZPO

n Rechtsschutzbedürfnis

n ab Bevorstehen der ZV bis Beendung der ZV als Ganzes

n statt Berufung zunächst (+), ab Einlegen der Berufung (–)

n Einwand der fehlenden Kostenerstattung, § 269 Abs. 6 ZPO, wenn Kläger als 
Einwendung die Aufrechnung mit einem Anspruch anführt, bezüglich dessen er 
zuvor seine Leistungsklage zurückgenommen hat.

2. Begründetheit

n Aktivlegitimation des Vollstreckungsschuldners; Passivlegitimation des Voll-
streckungsgläubigers, u.U. auch des Dritten, wenn Klausel droht

n irgendeine materiell-rechtliche Einwendung; Klassiker im Kommentar

n keine Präklusion, §§ 767 Abs. 2, 796 Abs. 2, 797 Abs. 4 ZPO

n maßgeblicher Zeitpunkt abhängig vom Beginn des Vertrauens in die Rechts-
kraft des Titels

n bloße Herbeiführbarkeit einer Einwendung genügt nicht, bei Gestaltungs-
rechten genügt aber das Bestehen des Gestaltungsgrundes

n Kenntnis von der Einwendung unerheblich

n daneben Präklusion nach § 296 Abs. 1 u. 2 sowie nach § 767 Abs. 3 ZPO

3. Besonderheiten der praktischen Umsetzung

n Tenorierung

n rechtsgestaltend

n jedwede Vollstreckung

n konkreter Titel

n ggf. nur gewisse Höhe und/oder Zug-um-Zug

n Einstweiliger Rechtsschutz, §§ 769, 770 ZPO

4. Beharrliche Vollstreckung des Vollstreckungsgläubigers

n Präventiv Zwischenfeststellung (§ 256 Abs. 2 ZPO)

n Vollstreckungsorgan stoppen: § 775 Nr. 1 bzw. Nr. 2, i.V.m. § 766 Abs. 1 ZPO

5. Abweisendes Urteil erfasst aufgerechnete Forderung, § 322 Abs. 2 ZPO
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